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Präambel 
 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und ein wesentlicher Aspekt der Lebensqualität. Die 
Wohnbeihilfe unterstützt die Wohnkosten mit dem Ziel, den Wohnungsaufwand, welcher 
durch die Errichtung, den Ankauf, die Anmietung oder Sanierung von Eigenheimen oder 
Wohnungen für den Eigenbedarf entstanden ist, zu lindern. Ergänzend zur Wohnbau-
förderung ist die Wohnbeihilfe eine weitere soziale Leistung und prüft die Haushalts-
situation in Bezug auf den anrechenbaren und den zumutbaren Wohnungsaufwand. 
 
 

§ 1 
Rechtsgrundlagen 

 

Die Wohnbeihilferichtlinie 2026 mit Gültigkeit ab 01.01.2026 wurde von der Vorarlberger 
Landesregierung nach Anhörung des Wohnbauförderungsbeirats gemäß § 18 des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1989, LGBl.Nr. 31/1989 idgF, am 25.11.2025 beschlossen. 
 
 

§ 2 
Rechtsanspruch 

 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Förderung besteht nicht. Die Auszahlung von 
Förderungsmitteln erfolgt nach Maßgabe der hierfür im Landesvoranschlag verfügbaren 
Mittel. 
 
 

§ 3 
Antragsprinzip 

 
Für alle Förderungsanträge gilt das Antragsprinzip. Den Anträgen wird jene Richtlinie zu 
Grunde gelegt, welche zum Zeitpunkt der Antragstellung (Datum der Bestätigung durch das 
Wohnsitzgemeindeamt) gilt. Voraussetzung ist die Vollständigkeit eines Antrags. Dieser muss 
alle Beilagen enthalten, die zur Beurteilung der Förderungsvoraussetzungen erforderlich 
sind. 
 
 

§ 4 
Begriffe und einkommensbezogene Förderungsvoraussetzungen 

 
(1) Begriffe: 
 

a) Wohnung: Eine baulich in sich abgeschlossene Wohneinheit ab einer Nutzfläche von 
25 m², die mindestens aus einem Zimmer, Küche (Kochnische), WC, Dusche oder 
Bad besteht. 
 

b) Wohnsitz: Maßgeblich für die Förderung ist, an welchem Hauptwohnsitz der 
ganzjährige Wohnbedarf abgedeckt wird. 
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Für Ehepaare und eingetragene Partnerschaften kann nur ein gemeinsamer 
Hauptwohnsitz angenommen werden – Ausnahme: Ehepartner bzw. Ehepartnerin 
oder Partner bzw. Partnerin einer eingetragenen Partnerschaft befindet sich in 
einer Pflegeeinrichtung. 

 
c) Haushalt: Eine oder mehrere Personen, die in einer Wohnung wohnen. 
 
d) Alleinerziehende Person: Alleinerziehend sind Personen, wenn in deren Haushalt 

ein unterhaltspflichtiges Kind und keine weitere erwachsene Person – außer in der 
Haushaltsrolle „Kind“ – wohnt. 

 
e) Unterhaltspflichtige Kinder: Im Haushalt gelten als unterhaltspflichtig jene Kinder, 

für die eine Familienbeihilfe bezogen wird. 
 
f) Eigenheim: Wohnhaus mit höchstens zwei Wohnungen. 
 
g) Mehrwohnungshaus (Eigentumswohnung): Wohnhaus mit mindestens drei 

Wohnungen in Geschossebenen-Bauweise. 
 
h) Nutzfläche: Nutzfläche ist die gesamte Bodenfläche einer Wohnung mit Ausnahme 

von Keller- und Dachbodenräumen, sowie Flächen mit einer Raumhöhe unter 1,8 m, 
Treppen, Zwischenwänden, Balkonen, Loggien und Terrassen (auch verglast). Ein 
Wintergarten wird zur Nutzfläche gezählt, wenn der Wintergarten bei der 
Heizwärmebedarfsberechnung als beheizte Fläche mitgerechnet wird. Kellerräume 
zählen nur dann zur förderbaren Nutzfläche, wenn die Anforderungen an die 
Belichtung und das Niveau der Räume gemäß Bautechnikverordnung erfüllt sind. 

 
i) Einkommen: Als Einkommen gelten alle Einkünfte, auch Unterhaltsleistungen und 

jede Art von Pensionsleistungen, auch Waisenpensionen. 
 

Insbesonders berücksichtigt werden Einkünfte gemäß § 2 Abs. 2 des Einkommen-
steuergesetzes 1988, BGBl.Nr. 400/1988 (Negativeinkünfte und Verlustvorträge 
werden nicht berücksichtigt), vermehrt um die bei der Einkommensermittlung 
abgezogenen Beiträge gemäß §§ 9, 10, 12, 16 Abs. 1 Z. 1, 2, 3b, 7, 8 und 10, 
16 Abs. 2 und 3, 18, 34, 36, 67 und 68 EStG 1988 und vermehrt um die steuerfreien 
Beträge gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 1, 2, 4a, 4c, 5a, 5b, 9, 10 und 11 EStG 1988, 
vermindert um die Einkommen- bzw. Lohnsteuer. 

 
Die im § 26 des Einkommensteuergesetzes angeführten steuerfreien Bezüge und 
einmalige Beträge wie z.B. eine Abfertigung oder Jubiläumsgelder werden dem 
Einkommen nicht zugerechnet. Auch Familienbeihilfe, Familienzuschuss des Landes, 
Sozialhilfe und Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz zählen nicht zum 
Einkommen. 

 
Amtlich festgesetzte Alimentations- und Unterhaltszahlungen werden bei 
nachweislich laufender Zahlung vom Einkommen abgezogen. 
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Im Regelfall werden nachstehende Berechnungen für die Ermittlung des 
monatlichen Nettoeinkommens angewendet: 
Lohnzettel: Nettoeinkommen x 14 Monate / 12 Monate 

(= monatliches Nettoeinkommen inklusive 
Sonderzahlungen) 

  
Taggeld: Nettobetrag x 365 Tage / 12 Monate 
  
Jahreseinkommen: Gesamtjahresbruttoeinkommen 

- Sozialversicherung 
- Lohnsteuer 
=   Jahresnettobetrag / 12 Monate 
 
Bei Einkommensteuerbescheid: zuzüglich 
Jahresausgleich / 12 Monate 

 
Die Förderungsgeberin ist berechtigt, darüberhinausgehende Einkommens- und 
Vermögensunterlagen anzufordern und diese der Ermittlung des Cash-Flow, der 
Einkommensberechnung und der Förderungsabwägung zu Grunde zu legen. 
 
Den Einkommensnachweis erbringen: 
1. Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen durch Vorlage eines Jahreslohnzettels 

für das vorangegangene Kalenderjahr bzw. eines Einkommensteuerbescheids 
sowie des aktuellen Bezugs bei Einkommensänderungen. 

2. Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, durch Vorlage der 
Einkommensteuerbescheide der letzten drei Jahre, der Bilanz sowie der 
Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Ein- und Ausgabenrechnung. 

 
 
(2) Einkommensbezogene Förderungsvoraussetzungen: 

 
a) Als Haushaltseinkommen gilt die Summe der Einkommen aller im gemeinsamen 

Haushalt lebenden Personen. 
 

b) Verfügbares Vermögen (z.B. Barvermögen, Bausparverträge, Veranlagungen, 
Liegenschaften bzw. Miteigentumsanteile, Beteiligungen) bis zu einer Höhe von 
€ 15.000,00 für einen 1-Personen-Haushalt wird nicht berücksichtigt. Dieser Betrag 
erhöht sich um € 5.000,00 für jede weitere Person. Der übersteigende Teil ist für die 
Wohnkosten zu verwenden, bevor eine Wohnbeihilfe bewilligt werden kann. 
 
Eine Prüfung des Vermögens inklusive der Geldmittelverwendung kann auch 
rückwirkend erfolgen. Früher vorhandenes Vermögen bis € 80.000,00 kann pro 
volles Jahr ab Auszahlung um 20 % reduziert werden. Bei einem höheren Betrag 
erfolgt eine weitergehende Einzelfallprüfung. Eine Auflistung der Ausgaben mit 
Nachweisen ist auf Anforderung vorzulegen. Eine Geldmittelverwendung für 
Privatschulden und für Schenkungen wird in der Regel nicht anerkannt. Bei der 
Geldmittelverwendung können u.a. der monatliche Wohnungsaufwand (z.B. Miete) 
und medizinisch notwendige Ausgaben berücksichtigt werden. 
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c) Von Kindern bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres wird das Erwerbseinkommen 
bzw. Folgeeinkommen, AMS-Taggeld und Kinderbetreuungsgeld bis zu einer Höhe 
von monatlich € 850,00 nicht berücksichtigt. 
 

d) Bei Personen, welche Einkünfte aus mehreren Einkunftsarten beziehen, werden 
jedenfalls die Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit voll berücksichtigt. 
Negativeinkünfte oder Verlustvorträge aus selbständiger Tätigkeit werden nicht 
berücksichtigt. 
 

e) Bei Selbständigen wird der Wohnbeihilfenberechnung jedenfalls ein 
Mindesteinkommen in Höhe der Richtwerte für die Deckung des Lebensunterhalts 
(Sozialhilfe) zu Grunde gelegt. Dies gilt auch, wenn Einkommensnachweise nicht 
oder nur unvollständig vorgelegt werden können oder wenn die monatlichen 
Belastungen über einen längeren Zeitraum hinweg das Haushaltseinkommen 
überschreiten. 
 

f) Das Erstansuchen wird vom aktuellen Einkommen berechnet. Das Jahres-
einkommen dient der Ermittlung des durchschnittlichen Monatseinkommens. Das 
Jahreseinkommen ist jedenfalls bei durchgehender Beschäftigung und bei Anträgen 
auf Weitergewährung von Wohnbeihilfen bei Personen in einem unselbständigen 
Arbeitsverhältnis heranzuziehen. Das Jahreseinkommen ist auch Grundlage der 
Berechnung, wenn sich saisonale Tätigkeiten mit Arbeitslosengeldbezugszeiten 
regelmäßig abwechseln. 
 

Einkommensänderungen wirken sich mit deren Eintritt aus und sind sofort bekannt 
zu geben. 
 
Bei einem Rentenbezug wird von einem Mindesteinkommen in Höhe des 
Ausgleichszulagenrichtsatzes ausgegangen. 
 

Wenn bei laufendem Wohnbeihilfebezug bei einem Haushaltsmitglied 

• nach längerer Arbeitslosigkeit ein Wechsel vom AMS-Einkommen in ein 
Einkommen aus einer Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung oder 

• ein neues Erwerbseinkommen (nach keinem Einkommen) vorliegt, 
wird bei einem höheren Einkommen die Differenz zum bisherigen Monats-
einkommen für 6 Monate nur mit 50 % berücksichtigt. 
Diese Bestimmung kann nur einmalig je Person und Haushalt zur Anwendung 
kommen. 
Diese Bestimmung gilt nicht, wenn bei der Einkommensberechnung der Person ein 
weiterer Freibetrag berücksichtigt wird. 
 

g) Liegt kein Einkommen aus einer vollberuflichen Tätigkeit oder einem daraus 
resultierenden Folgeeinkommen (z.B. Rente, Arbeitslosengeldbezug) vor, wird keine 
Wohnbeihilfe gewährt. Teilzeitbeschäftigung kann nur in nachstehenden Fällen 
anerkannt werden: 

• Aus gesundheitlichen Gründen (fachärztliche Bestätigung erforderlich). 

• Beim beruflichen Wiedereinstieg, z.B. nach längerer Arbeitslosigkeit oder nach 
Scheidung. 
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• Wenn ein Wechsel in eine Vollbeschäftigung aus Altersgründen nicht zumutbar 
ist. 

Für die Anerkennung der Teilzeitbeschäftigung muss diese die Geringfügigkeits-
grenze hinsichtlich der Sozialversicherungspflicht überschreiten. 
 

In begründeten Fällen kann auch eine Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 
30 Wochenstunden akzeptiert werden, wenn dies branchenüblich ist bzw. aufgrund 
der Wirtschaftslage (z.B. Kurzarbeit) durch die Firma vorgegeben wird. 
 

Bei Ehepaaren, eingetragenen Partnerschaften und Lebensgemeinschaften bzw. 
Wohngemeinschaften muss die Summe der Einkommen mindestens dem 
Einkommen einer vollberuflichen Tätigkeit entsprechen oder ein daraus 
resultierendes Folgeeinkommen vorliegen. Der Nachweis des Kinderbetreuungs-
geldes für einen Partner bzw. eine Partnerin genügt nicht. Eine Teilzeit-
beschäftigung wird analog den angeführten Bestimmungen bzw. eine Ausnahme 
gemäß § 11 (Ausbildung) anerkannt. 
 

h) Alleinerziehende Personen mit Kindern unter 6 Jahren und alleinerziehende 
Personen mit 3 oder mehr Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren müssen keine 
Beschäftigung nachweisen. 
 
Alleinerziehende Personen mit bis zu 2 Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren müssen 
eine Teilzeitbeschäftigung nachweisen. Für die Anerkennung der 
Teilzeitbeschäftigung muss diese die Geringfügigkeitsgrenze hinsichtlich der 
Sozialversicherungspflicht überschreiten. 
 

i) Bei Unterhalts- und Alimentationszahlungen wird der amtlich festgelegte Betrag der 
Einkommensberechnung zu Grunde gelegt, außer die Uneinbringlichkeit von 
Unterhalts- und Alimentationszahlungen wird gerichtlich festgestellt oder von der 
bisher als Unterhaltssachwalterin fungierenden Bezirkshauptmannschaft bestätigt. 
 

Aktuelle Bestätigungen können angefordert werden. 
 

Bei freiwilligen oder nicht vereinbarten Alimentationszahlungen werden zumindest 
die Durchschnittsbedarfssätze (verlautbart vom Landesgericht Wien für Zivilrechts-
sachen) herangezogen. 

 
 

§ 5 
Förderungswerber bzw. Förderungswerberin 

 
Zur Linderung des Wohnungsaufwands, welcher durch die Errichtung, den Ankauf, die 
Anmietung oder Sanierung von Eigenheimen oder Wohnungen für den Eigenbedarf 
entstanden ist, wird eine Wohnbeihilfe an natürliche, volljährige Personen mit 
rechtmäßigem Aufenthalt gewährt. 
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Anspruchsberechtigt sind: 
(1) österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen oder Personen, welche nach dem 

Recht der Europäischen Union oder aufgrund eines Staatsvertrags gleichzustellen sind, 
sowie 

 
(2) nicht österreichische, nicht EU- oder EWR-Staatsbürger und -Staatsbürgerinnen, welche 

seit mehr als 10 Jahren in Österreich wohnhaft sind oder auf eine in der Sozial-
versicherung erfasste Tätigkeit von mindestens 8 Jahren verweisen können oder sich 
mehr als die halbe Lebenszeit rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben oder 
Personen, welche den Status als „langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsbürger“ 
oder „subsidiär Schutzberechtigte“ nachweisen können. 
 

 
§ 6 

Höhe der Wohnbeihilfe 
 
Die Höhe der Wohnbeihilfe ergibt sich aus dem anrechenbaren Wohnungsaufwand abzüglich 
dem zumutbaren Wohnungsaufwand. 
 
 

§ 7 
Anrechenbarer Wohnungsaufwand 

 
(1) Als anrechenbarer Wohnungsaufwand gelten:  

 

a) bei Eigenheimen und Wohnhäusern in verdichteter Bauweise (Eigentums-
wohnungen) alle Zahlungen für Bausparkassen-, Bank- und Förderungskredite, 
welche vom Eigentümer bzw. von der Eigentümerin zur Errichtung, zum Ankauf 
oder zur Sanierung des Objekts bzw. für Ausgleichszahlungen in Folge von Erb- oder 
Scheidungsverfahren zum Ankauf aufgenommen wurden. 
 

Bei Krediten wird eine Mindestlaufzeit von 20 Jahren zur Berechnung der 
Aufwandsbelastung angenommen. Kredite mit einer Laufzeit unter 15 Jahren 
werden nicht berücksichtigt. Bei endfälligen Krediten wird der Zinsaufwand samt 
Einzahlung in einen Tilgungsträger mit der Annuität eines Eurokredits mit einer 
Laufzeit von mindestens 20 Jahren begrenzt. 
 

Sanierungskredite mit einer Laufzeit ab 10 Jahren werden berücksichtigt und eine 
Mindestlaufzeit von 20 Jahren zur Berechnung der Aufwandsbelastung 
angenommen. 
 

b) bei Mietwohnungen der Mietzins bzw. jene Mietzinsanteile, welche  
1. der Tilgung und Verzinsung der Bank- und Förderungskredite, 
2. der Verzinsung und Abstattung der Eigenmittel des Vermieters bzw. der 

Vermieterin,  
3. der Deckung der Verwaltungs- und Erhaltungskosten und  
4. der Umsatzsteuerzahlung für die Miete dienen. 
Die Angemessenheit der Miete wird durch die Förderstelle des Landes geprüft. 
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(2) Die Wohnbeihilfe vermindert sich um anderweitige Zuschüsse, die zur Minderung der 
Wohnungsaufwandsbelastung gewährt werden. 

 
(3) Die Obergrenze des anzurechnenden Wohnungsaufwands wird mit € 11,50 inklusive 

€ 2,80 Betriebskostenanteil bezogen auf die anrechenbare Nutzfläche (§ 8) festgelegt. 
 
 

§ 8 
Anrechenbare Nutzfläche 

 
Die anrechenbare Nutzfläche beträgt bei einer Person 50 m², bei zwei Personen 70 m², bei 
drei Personen 80 m² und erhöht sich für jedes weitere Haushaltsmitglied um je 10 m², aber 
nie mehr als die tatsächliche Nutzfläche. 
 
 

§ 9 
Zumutbarer Wohnungsaufwand 

 
(1) Der zumutbare Wohnungsaufwand ist im Anhang (Einkommenstabelle) bestimmt und 

richtet sich nach dem Haushaltseinkommen. 
 

(2) Begünstigungsklauseln:  
Für Haushalte, bei denen ein Mitglied einen Grad der Behinderung von mindestens 55 % 
aufweist bzw. ein Pflegegeld ab Stufe 2 bezieht, für Haushalte mit einem 
unterhaltspflichtigen Kind mit Behinderung bzw. mit erhöhter Familienbeihilfe sowie bei 
Haushalten mit drei und mehr unterhaltspflichtigen Kindern wird der Prozentsatz aus 
dem Anhang um 10 Prozentpunkte verringert. 
 
Für alleinerziehende Personen gemäß § 4 Abs. 1 lit. d) wird der Prozentsatz aus dem 
Anhang um 5 Prozentpunkte verringert. 
 
Die Obergrenze der Begünstigungsklauseln wird mit 15 % festgelegt, wenn mehrere 
Begünstigungsklauseln zur Anwendung kommen. 

 
 

§ 10 
Mietverhältnis 

 
Bei Untermietverhältnissen (Ausnahme: z.B. Dienstnehmerwohnung) wird keine 
Wohnbeihilfe gewährt. 
 
 

§ 11 
Ausbildung 

 
Schüler bzw. Schülerinnen sowie Studierende können keine Wohnbeihilfe erhalten. 
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Ausgenommen sind Ausbildungen, 
a) welche über das Arbeitsmarktservice mit einem Taggeld unterstützt werden, 
b) wenn eine Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 40 % nachgewiesen wird, 
c) welche von alleinerziehenden Personen absolviert werden, 
d) wenn ein Selbsterhalter-Stipendium vorliegt. 

 
 

§ 12 
Anspruch, Auszahlung 

 
(1) Die Wohnbeihilfe wird frühestens im Monat der Antragstellung gewährt und setzt den 

Bezug der Wohnung durch den Förderungswerber bzw. die Förderungswerberin voraus. 
Die Auszahlung erfolgt jeweils am Monatsende. 
 
Fehlende Unterlagen sind innerhalb von 6 Wochen nachzureichen, andernfalls beginnt 
der Anspruch nach deren Erhalt. 
 
Die Beihilfe wird nur ausbezahlt, wenn der Förderungswerber bzw. die 
Förderungswerberin nachweist, dass er bzw. sie Zahlungen in der Höhe des 
Wohnungsaufwands leistet und keine Rückstände bei Wohnbauförderungskrediten 
bestehen. 

 
(2) Die Wohnbeihilfe wird maximal auf ein Jahr, längstens jedoch auf die Dauer der Zahlung 

des Wohnungsaufwands gewährt. Wohnbeihilfen unter monatlich € 7,00 gelangen nicht 
zur Auszahlung. 
 

(3) Der Antragsteller bzw. die Antragstellerin hat alle Tatsachen, die eine Änderung der 
Höhe der Wohnbeihilfe oder den Verlust des Anspruchs zur Folge haben können, sofort 
bekannt zu geben. 

 
 

§ 13 
Erlöschen des Anspruchs 

 
(1) Der Anspruch auf Wohnbeihilfe erlischt bei Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen, 

insbesondere wenn: 
 

a) der Mietvertrag aufgelöst wird, 

b) keine oder zu geringe Mietzahlungen (= Mietrückstände) oder Kreditrückzahlungen 
(für Wohnraumschaffung bzw. Sanierung) geleistet werden, 

c) der geförderte Wohnraum nicht bestimmungsgemäß benützt wird, 

d) sich eine weitere Wohnung (oder mehrere) in der Nutzung oder im Eigentum des 
Förderungswerbers bzw. der Förderungswerberin oder eines Haushaltsmitglieds 
befinden,  

e) ein vertragliches Wohnrecht vorliegt, 
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f) den sonstigen Verpflichtungen aus der Förderungszusage nicht nachgekommen 
wird, oder 

g) die Förderung aufgrund unrichtiger Angaben erwirkt oder sonst wie erschlichen 
wurde. 
 

(2) Wohnbeihilfen, die zu Unrecht empfangen wurden, sind zurückzuzahlen. 
 
 

§ 14 

Datenverwendung bzw. Datenveröffentlichung 

(1) Die im Förderungsantrag enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der 
Förderung anfallenden personenbezogenen und gemäß Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, idgF, verarbeiteten Daten 
können an 

a) die zuständigen Organe des Landes, 
b) die zuständigen Organe des Bundes, 
c) die Rechnungshöfe für Prüfungszwecke, 
d) die Organe der EU für Kontrollzwecke, 
e) andere Förderungsstellen auf Anfrage, insoweit dies für deren 

Koordinationsaufgaben erforderlich ist, sowie an 
f) Dritte zum Zwecke der Erstellung der notwendigen wirtschaftlichen Analysen und 

Berichte über die Auswirkung der Förderung unter Wahrung von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen 

übermittelt werden. 

(2) Name und Adresse des Förderungswerbers bzw. der Förderungswerberin sowie Zweck, 
Art und Höhe der Förderung können in Förderberichte aufgenommen werden, wenn 
eine Art. 7 der DSGVO entsprechende Einwilligung des Förderungswerbers bzw. der 
Förderungswerberin vorliegt oder eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
aufgrund einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung oder Verpflichtung zur 
Erfüllung eines Vertrags oder nach einem entsprechend positiven Ergebnis einer 
Einzelfallabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (Rechtfertigung durch berechtigte 
Interessen des Verantwortlichen, wenn die Interessen der betroffenen Person nicht 
überwiegen) möglich ist. 

(3) Name und Adresse des Förderungswerbers bzw. der Förderungswerberin sowie 
Branche, Art und Inhalt des Projekts, Gesamt- und förderbare Projektkosten, Art und 
Höhe der Förderung und die programmbezogenen Indikatoren können für Berichte im 
Rahmen des EU-Wettbewerbsrechts an die Wettbewerbsbehörde, bei EU-kofinanzierten 
Projekten auch an die im Zusammenhang mit der Begleitung der Zielprogramme bzw. 
der Gemeinschaftsinitiativen eingesetzten Begleitausschüsse und an die zuständigen 
EU-Finanzkontrollinstitutionen für EU-Strukturfondsmittel weiter gegeben werden. 

(4) Gemäß dem Gesetz über den Landes-Rechnungshof, LGBl.Nr. 10/1999, idgF, sowie dem 
Gesetz über den Landesvolksanwalt, LGBl.Nr. 29/1985, idgF, werden Prüfungsberichte 



Seite 11 

 

des Landes-Rechnungshofs und des Landesvolksanwalts den betreffenden Organen des 
Landes sowie der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht. 

(5) Personenbezogene Daten über Förderungen aus den einzelnen Tätigkeitsbereichen im 
Sinne der einheitlichen Kategorisierung sowie Zweck, Art und Höhe der Förderung 
(gemäß § 25 Abs. 1 Transparenzdatenbankgesetz 2012) können an den Bundesminister 
für Finanzen zur Verarbeitung in der Transparenzdatenbank übermittelt werden, sofern 
sie aus dem privatwirtschaftlichen Bereich stammen, nicht den besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO zuzurechnen sind und ein 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO an der Übermittlung 
vorliegt. 

 
 

§ 15 
Inkrafttreten und Gültigkeit 

 
Diese Richtlinie gilt vom 01.01.2026 bis 31.12.2026.  
 
 
 
 
Bregenz, am 25.11.2025 
Für die Vorarlberger Landesregierung 
Landesrat Mag. Marco Tittler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Erläuterungen zur Einkommenstabelle: 
 

• Die Einkommenstabelle beginnt mit der Zumutbarkeit von 1 %, das heißt, dass bei 
einem Haushaltseinkommen bis zum Euro-Betrag in der ersten Zeile immer 1 % des 
Haushaltseinkommens als zumutbarer Wohnungsaufwand berücksichtigt wird. 
 

• Die markierten Beträge in der jeweiligen Spalte nach Personenanzahl sind keine 
absoluten Werte, ab denen es keinen Anspruch auf Wohnbeihilfe mehr gibt. Es sind 
Richtwerte, wobei eine Anspruchsberechnung unter Berücksichtigung verschiedener 
Parameter (Personenanzahl, anrechenbare Nutzfläche, Haushaltseinkommen, 
anrechenbarer Wohnungsaufwand) erfolgt. Bei Anwendung der 
Begünstigungsklauseln gemäß § 9 Abs. 2 kann ein Anspruch gegeben sein, auch wenn 
die markierten Beträge überschritten sind. 
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Anhang zu § 9 (Einkommenstabelle, Beträge in €): 
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  Anzahl der Haushaltsmitglieder 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.265 1.525 1.785 2.045 2.305 2.565 2.825 3.085 3.345 3.605 

2 1.287 1.547 1.807 2.067 2.327 2.587 2.847 3.107 3.367 3.627 

3 1.309 1.569 1.829 2.089 2.349 2.609 2.869 3.129 3.389 3.649 

4 1.331 1.591 1.851 2.111 2.371 2.631 2.891 3.151 3.411 3.671 

5 1.353 1.613 1.873 2.133 2.393 2.653 2.913 3.173 3.433 3.693 

6 1.375 1.635 1.895 2.155 2.415 2.675 2.935 3.195 3.455 3.715 

7 1.397 1.657 1.917 2.177 2.437 2.697 2.957 3.217 3.477 3.737 

8 1.419 1.679 1.939 2.199 2.459 2.719 2.979 3.239 3.499 3.759 

9 1.441 1.701 1.961 2.221 2.481 2.741 3.001 3.261 3.521 3.781 

10 1.463 1.723 1.983 2.243 2.503 2.763 3.023 3.283 3.543 3.803 

11 1.485 1.745 2.005 2.265 2.525 2.785 3.045 3.305 3.565 3.825 

12 1.507 1.767 2.027 2.287 2.547 2.807 3.067 3.327 3.587 3.847 

13 1.529 1.789 2.049 2.309 2.569 2.829 3.089 3.349 3.609 3.869 

14 1.551 1.811 2.071 2.331 2.591 2.851 3.111 3.371 3.631 3.891 

15 1.573 1.833 2.093 2.353 2.613 2.873 3.133 3.393 3.653 3.913 

16 1.595 1.855 2.115 2.375 2.635 2.895 3.155 3.415 3.675 3.935 

17 1.617 1.877 2.137 2.397 2.657 2.917 3.177 3.437 3.697 3.957 

18 1.639 1.899 2.159 2.419 2.679 2.939 3.199 3.459 3.719 3.979 

19 1.661 1.921 2.181 2.441 2.701 2.961 3.221 3.481 3.741 4.001 

20 1.683 1.943 2.203 2.463 2.723 2.983 3.243 3.503 3.763 4.023 

21 1.705 1.965 2.225 2.485 2.745 3.005 3.265 3.525 3.785 4.045 

22 1.727 1.987 2.247 2.507 2.767 3.027 3.287 3.547 3.807 4.067 

23 1.749 2.009 2.269 2.529 2.789 3.049 3.309 3.569 3.829 4.089 

24 1.771 2.031 2.291 2.551 2.811 3.071 3.331 3.591 3.851 4.111 

25 1.793 2.053 2.313 2.573 2.833 3.093 3.353 3.613 3.873 4.133 

26 1.815 2.075 2.335 2.595 2.855 3.115 3.375 3.635 3.895 4.155 

27 1.837 2.097 2.357 2.617 2.877 3.137 3.397 3.657 3.917 4.177 

28 1.859 2.119 2.379 2.639 2.899 3.159 3.419 3.679 3.939 4.199 

29 1.881 2.141 2.401 2.661 2.921 3.181 3.441 3.701 3.961 4.221 

30 1.903 2.163 2.423 2.683 2.943 3.203 3.463 3.723 3.983 4.243 

31 1.925 2.185 2.445 2.705 2.965 3.225 3.485 3.745 4.005 4.265 

32 1.947 2.207 2.467 2.727 2.987 3.247 3.507 3.767 4.027 4.287 

33 1.969 2.229 2.489 2.749 3.009 3.269 3.529 3.789 4.049 4.309 

34 1.991 2.251 2.511 2.771 3.031 3.291 3.551 3.811 4.071 4.331 

35 2.013 2.273 2.533 2.793 3.053 3.313 3.573 3.833 4.093 4.353 

36 2.035 2.295 2.555 2.815 3.075 3.335 3.595 3.855 4.115 4.375 

37 2.057 2.317 2.577 2.837 3.097 3.357 3.617 3.877 4.137 4.397 

38 2.079 2.339 2.599 2.859 3.119 3.379 3.639 3.899 4.159 4.419 

39 2.101 2.361 2.621 2.881 3.141 3.401 3.661 3.921 4.181 4.441 

40 2.123 2.383 2.643 2.903 3.163 3.423 3.683 3.943 4.203 4.463 

Druckversion vom 25.11.2025 


